
 

 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

 
  Stadt Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) 

Bebauungsplan „Wohngebiet westlich des Salzweges“ 
- Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen gem. § 1 Abs. 7 BauGB - 

 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden, der Nachbargemeinden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 Abs. 2 BauGB) wurden die folgenden Behörden und Einrichtungen mit Schreiben vom 20. Dezember 2022 

um die Abgabe einer Stellungnahme zum o.g. Vorhaben der Stadt Zeulenroda-Triebes gebeten. Die öffentliche 

Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) erfolgte vom 6. Februar 2023 bis zum 10. März 2023. 

Mit Datum vom 2. August 2023 wurden das Landratsamt Greiz und der Flächeneigentümer der Flurstücke im 

Plangebiet im Rahmen einer ergänzenden Betroffenenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB um Abgabe einer 

Stellungnahme zu den geänderten Planinhalten (Belange des Immissionsschutzes) gebeten.  

Die eingegangenen Stellungnahmen werden wie folgt bewertet: 

 

Nr.  TÖB Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 

abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 

Abwägung 
eingestellt 

1 Landratsamt Greiz  

1.1   AfU: Untere Immissionsschutzbehörde  
 

30.01.2023 

   

1.2   AfU: Untere Bodenschutzbehörde    

1.3   AfU: Untere Wasserbehörde    

1.4   AfU: Untere Naturschutzbehörde    

1.5   Kreisbauamt: Tiefbau 23.12.2023 
   

1.6   Kreisbauamt: Denkmalschutz    

1.7   Unt. Bauaufsichtsbehörde: Kreisentwicklung 30.01.2023    

1.8   Unt. Bauaufsichtsbehörde: Bauaufsicht    

2 Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie: Bau- und Kunstdenkmalpflege  

18.01.2023    

3 Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen 01.02.2023    

4 Thüringer Landesverwaltungsamt  

4.1   Raumordnung und Landesplanung 31.01.2023 
   

4.2   Obere Bauaufsichtsbehörde    

5 WAZ 24.01.2023    

6 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation 

17.01.2023    

7 TEN Thüringer Energienetze 22.12.2022    

8 GDMcom 04.01.2023    

9 50hertz Transmission GmbH 23.12.2022    

10 IHK Ostthüringen zu Gera 02.02.2023    

11 Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie: Archäologie 

02.01.2023   
 

12 Thür. Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum 

11.01.2023  
 

 

13 Thüringer Fernwasserversorgung 27.12.2022    

14 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz 

 

14.1   Abt. 3: Naturschutz und Landschaftspflege  

 

 

   

14.2   Abt. 4: Belange der Wasserwirtschaft    

14.3   Abt. 5: Wasserrechtlicher Vollzug    
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14.4   Abt. 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft  

 

30.01.2023 

   

14.5   Abt. 7: Belange der Immissionsüberwachung    

14.6   Abt. 7: Belange Abfallrechtliche Überwachung    

14.7   Abt. 8: Belange Geologie/Rohstoffgeologie    

14.8   Abt. 8: Belange Ingenieurgeologie/Baugrundver-
hältnisse 

  
 

14.9   Abt. 8: Belange Hydrogeologie / Grundwasser-
schutz 

  
 

14.10   Abt. 8: Belange des Bergbaus / Altbergbaus    

15 GUV Weiße Elster / Weida 22.12.2022    

16 Thüringer Netkom 22.12.2022    

17 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 03.03.2023    

18 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 22.12.2022    

19 Gemeinden Tegau, Göschitz, Kirschkau 23.12.2022    

20 Gemeinde Langenwetzendorf 23.12.2023    

21 Stadt Auma-Weidatal 04.01.2023    

22 Stadt Greiz 27.01.2023    

23 Stadt Pausa-Mühltroff 05.01.2023    

24 1&1 versatel 03.01.2023    

25 Thüringer Forstamt Weida 03.02.2023    

26 Energiewerke Zeulenroda GmbH 22.12.2022    

27 Stadt Hohenleuben 04.01.2023    

 

Von den nachfolgenden Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange liegt 

keine Stellungnahme vor. 

28 Bundesnetzagentur     

29 Deutsche Telecom Technik GmbH     

30 Gemeinde Langenwolschendorf     

31 Gemeinde Rosenbach/Vogtland     

32 Gemeinde Weißendorf     

33 Stadt Schleiz     

 
Offenlage / Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der durchgeführten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen vorgebracht 
oder zur Niederschrift gebracht (Stand: 24. Mai 2018). 

 

 

Betroffenenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

Nr.  TÖB Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 

abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 

Abwägung 
eingestellt 

1 LRA Greiz - Untere Immissionsschutzbehörde 17.08.2023    

2 Herr Zypro (Eigentümer) 21.08.2023    
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Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange 
Landratsamt Greiz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Chemikalienrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG: s. Abwägung zur Stellungnahme vom 
17.08.2023 (S. 14)  
 
Entwicklungsgebot FNP: Entsprechend der Stellungnahme des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes zum Entwurf des Bebauungsplanes vom 31.01.2023 wird bestätigt, dass der 
Bebauungsplan aus dem vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes entwickelt 
ist. Hierzu führt die Stellungnahme aus: 
„Zwar ist mit dem Bebauungsplan die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets nach 
§ 4 BauGB beabsichtigt. Vor dem Hintergrund der geringen Größe des Geltungsberei-
ches von ca. 0,49 ha und der umgebenden eher gewerblich geprägten Bestandsnutzung 
ist der dem Entwicklungsgebot inhärente Konkretisierungsspielraum hier allerdings ge-
wahrt. Die mit dem o. g. Bebauungsplan beabsichtigte Nutzung von 8 Wohngebäuden 
stellt den „Wohnteil“ des Mischgebietes dar, wie in der Begründung S. 6 nachvollziehbar 
erläutert. Zu berücksichtigen ist auch, dass in dem kleinen Bebauungsplangebiet neben 
der Wohnnutzung auch nicht störende Handwerksbetriebe und die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften zulässig sind.“ 

Insofern ist auch davon auszugehen, dass der Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG 
vorliegenden eingehalten wird. 
 Die Stadt hält an ihrer Auffassung bei Berücksichtigung der Stellungnahme des Lan-
desverwaltungsamtes hinsichtlich der Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flä-
chennutzungsplan fest.  
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Wärmepumpen: s. Abwägung zur Stellungnahme vom 17.08.2023 (S. 14/15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz / Altlasten 

 
./. 
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Redaktionelle Ergänzung: Die Hinweise zu dem zu untersuchenden Pfaden wird in der 
Begründung ergänzt.  

 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 

 
 
Das in den vorgegebenen Zisternen zu fassende Wasser soll anschließend genutzt wer-
den. Bei einer Nutzung zur Gartenbewässerung erfolgt eine gewünschte Verbesserung 
der Wasserversorgung des Bodens, bei einer Nutzung in einem zweiten Wasserkreislauf 
innerhalb des Hauses wird die Ressource Trinkwasser geschützt. Insofern kann es den 
Bauherren freigestellt bleiben, wie das gefasste Wasser genutzt wird.  
Ebenso soll es den Bauherren freigestellt bleiben, wie die nicht überdeckbaren Flächen 
(60 % der Baugrundstücke) gärtnerisch genutzt werden. Eine Verpflichtung zur Art der 
Gestaltung der Bepflanzung, wie in der Stellungnahme vorgeschlagen, erfolgt nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt die Festsetzung eines Mindestvolumens für die Zisterne, dabei bleibt es den 
einzelnen Bauherrn freigestellt, auch größere Zisternen einzubauen. Zur Vermeidung 
aufwändiger Jahresertrags-/Jahresbedarfsbilanzberechnungen soll auch weiterhin an ei-
ner einheitlichen Mindestgröße festgehalten werden.  
 Der Hinweis führt zu keiner Planänderung  
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Entsprechend der Stellungnahme des WAZ vom 24.01.2023 zum Entwurf kann das Ab-
wasser in eine Mischwasserleitung DN 400 STZ eingeleitet werden. Diese Dimensionie-
rung der Leitung entspricht den Angaben der Unteren Wasserbehörde. Die Begründung 
wird entsprechend aktualisiert. 
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen.  
 
 
 
Naturschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gelten kraft Gesetzes und sind daher 
nicht gesondert als Hinweis auf der Planzeichnung zu berücksichtigen. Zudem liegen für 
das Plangebiet aufgrund der bisherigen und der gegenwärtigen Nutzung keine Hinweise 
auf artenschutzrechtlich relevante Strukturen vor, die einen gesonderten Hinweis auf der 
Planzeichnung erforderlich machen. 
 Von einem ergänzenden Hinweis zur Berücksichtigung des Artenschutzes wird wei-
terhin abgesehen.  
 
Die Baumreihe am Salzweg ist nicht Teil des Plangebietes. Ungeachtet dessen bestehen 
seitens der Stadt Zeulenroda-Triebes keine Absichten, die Baumreihe zu beseitigen.  
 kein Abwägungserfordernis 
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Kreisentwicklung 

 
 
Entsprechend der Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Entwurf 
des Bebauungsplanes vom 31.01.2023 wird bestätigt, dass der Bebauungsplan aus dem 
vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes entwickelt ist. Hierzu führt die Stel-
lungnahme aus: 
„Zwar ist mit dem Bebauungsplan die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets nach 
§ 4 BauGB beabsichtigt. Vor dem Hintergrund der geringen Größe des Geltungsberei-
ches von ca. 0,49 ha und der umgebenden eher gewerblich geprägten Bestandsnutzung 
ist der dem Entwicklungsgebot inhärente Konkretisierungsspielraum hier allerdings ge-
wahrt. Die mit dem o. g. Bebauungsplan beabsichtigte Nutzung von 8 Wohngebäuden 
stellt den „Wohnteil“ des Mischgebietes dar, wie in der Begründung S. 6 nachvollziehbar 
erläutert. Zu berücksichtigen ist auch, dass in dem kleinen Bebauungsplangebiet neben 
der Wohnnutzung auch nicht störende Handwerksbetriebe und die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften zulässig sind.“ 
Eine Berichtigung des Entwurfes des Flächennutzungsplanes ist gem. Stellungnahme 
nicht erforderlich.  
 Die Stadt hält an ihrer Auffassung bei Berücksichtigung der Stellungnahme des Lan-
desverwaltungsamtes hinsichtlich der Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flä-
chennutzungsplan fest.  
 
 
Das Landratsamt Greiz bestätigt, dass die Voraussetzungen für das beschleunigte Ver-
fahren gem. § 13a BauGB vorliegen.  
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Die Angaben zum ergänzend vorliegenden Bebauungsplan „Erhaltung und Entwicklung 
des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt Zeulenroda-Triebes, Stadtgebiet Zeulen-
roda“ werden in der Begründung ergänzt und zudem durch eine Festsetzung zum Aus-
schluss von Einzelhandelsbetrieben berücksichtigt. 
 Die Stellungnahme wird durch eine Ergänzung der Begründung und die Aufnahme ei-
ner ergänzenden Festsetzung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu den Festsetzungen 
 
Die im Osten des Plangebietes noch vorhandenen Gebäude sollen abgerissen werden, 
um Raum für die geplante Nutzung zu machen. Die Gebäude werden entsprechend in 
der Planzeichnung gekennzeichnet. Ungeachtet dessen wird in der Begründung ergänzt, 
dass ausgehend von den Festsetzungen eine Nutzung dieser Gebäude im Rahmen einer 
Nutzungsartenänderung nicht zulässig ist.  
 Der Hinweis wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
 
In der textlichen Festsetzung 9 (Einfriedungen) erfolgt zur Klarstellung eine redaktionelle 
Änderung entsprechend dem Vorschlag des Landratsamtes. 
 Dem Hinweis wird entsprochen.  
 
Die Flächen an der Albin-May-Straße werden gegenwärtig zur Wohnnutzung sowie als 
Garagen- und Lagerhallen genutzt. Westlich schließt sich eine gewerbliche Nutzung an. 
Bei Aufgabe der bisherigen Nutzung wird dann zu entscheiden sein, ob ein Bebauungs-
plan erforderlich ist, um die vorgesehene Mischgebietsnutzung zu ermöglichen. Eine 
Einbeziehung in das Bebauungsplangebiet wird gegenwärtig nicht für erforderlich gehal-
ten. 
 Der Hinweis wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.  
 
 
Bauaufsicht 

 
Durch die Bauaufsicht erfolgten redaktionelle Hinweise sowie Vorgaben für das nachge-
ordnete Verfahren.  
 Die Hinweise der Nr. 1, 5 und 6 werden als redaktionelle Änderung bzw. Ergänzung 
im weiteren Bebauungsplanverfahren berücksichtigt.  
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Hinweis auf den Anschlusszwang sowie die anzuwendenden Satzungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 kein Abwägungserfordernis
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Erläuterung: Bei der dargestellten Wendeanlage wurden die Überhänge gem. RASt 06 
bereits berücksichtigt. Ebenso erfolgte eine Beachtung der einzuhaltenden Schleppkur-
ven.  
 
 
 
 
 
 Da sich aus dem Änderungsvorschlag kein neuer Sachverhalt ergibt, erfolgt hierzu 
keine Änderung in der Begründung.  
 
 Die ergänzenden Angaben zur Abfallentsorgung werden in die Begründung über-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die vorgesehene Wendeanlage berücksichtigt bereits die einzuhaltenden Überhänge, so 
dass die Wendeanlage für Müllfahrzeuge ausreichend dimensioniert ist. Somit ist für 
Zäune kein ergänzender Mindestabstand zur Grundstücksgrenze und damit zur Ver-
kehrsfläche erforderlich. 
 Der Hinweis führt zu keinen Planänderungen. 
 
 
 
Der ergänzende Hinweis zur Beseitigung von mineralischen Abfällen wird zur Kenntnis 
genommen. 
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 Die Angaben zum Umgebungsschutz des Kulturdenkmals Albin-May-Str. 3 werden 
ergänzt. 
 
 
 
Im Umfeld des Plangebietes herrscht mit wenigen Ausnahme eine schwarze bzw. anth-
razitfarbene Dacheindeckung vor. Zur Einbindung der Gebäude in den umgebenden 
Siedlungsbereich wird daher eine ergänzende Festsetzung aufgenommen, wonach die 
Gebäude mit einer schwarzen bzw. anthrazitfarbenen Dacheindeckung zu versehen sind. 
Unabhängig davon wird zur Berücksichtigung des überragenden öffentlichen Interesses 
an regenerativer Energie der Einsatz von PV-Dachanlagen zugelassen.  
 Die Stellungnahme führt zu einer ergänzenden Festsetzung zur Regelung der Farbe 
der Dacheindeckung.  
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Stellungnahme LRA Greiz im Rahmen der Betroffenenbeteiligung gem. Stellungnahme 
vom 17.08.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG: Das Landratsamt Greiz stimmt der vorgeleg-
ten Prognose sowie den daraus entwickelten Festsetzungen zur Berücksichtigung der 
Belange des Immissionsschutzes zu. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
Wärmepumpen: Entsprechend der bisher vorgesehenen Festsetzung zur Verwendung 
von Wärmepumpen wird deren Einsatzmöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Zur Be-
rücksichtigung dieser Sachlage wird die Festsetzung 7.3 gestrichen und auf die Vorga-
ben des „Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Ge-
räten“ als ergänzenden Hinweis verwiesen. Dieser Leitfaden ist im nachgeordneten Ge-
nehmigungs-/Anzeigeverfahren zur Berücksichtigung der Belange des Immissionsschut-
zes anzuwenden.  
 Die Stellungnahme wird durch die Streichung einer Festsetzung und die Ergänzung 
eines Hinweises berücksichtigt.  
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